


„ 1. Gestützt auf die von der Fürsorgebehörde Ingenbohl festgesetzte Mietlimite von Fr. 800.-/ 
Monat für Einpersonenhaushalte wird Urs Beeler aufgefordert, im Sinne der Erwägungen bis ' 
zum 31. März 2008 eine Unterkunft zu suchen, welche der erwähnten Mietlimite entspricht. 
Auf Antrag ist die Sozialberatung bei der Wohnungssuche behilflich. Ohne entsprechenden 
Antrag um Mithilfe geht die Fürsorgebehörde davon aus, dass diese nicht notwendig ist. Falls 
keine günstigere Unterkunft bezogen wird, werden ab 1. April 2008 in die Berechnung des 
sozialen Existenzminimums für die Miete inklusive Nebenkosten noch maximal Fr. 800.00 
aufgenommen. 

2.-3. (Rechtsmittel, Zustellung)" 

B. Am 17. Dezember 2007 erhob Urs Beeler gegen diese Verfügung Beschwerde beim 
Regierungsrat (VB 324/2007) mit folgenden Rechtsbegehren: 
„ 1. Aufhebung von Ziffer 1 des Beschlusses der Fb Ingenbohl vom 4. Dezember 2007 (Versand 

7. Dezember 2007). Weitere Bezahlung der monatlich ausgewiesenen Fehlbeträge (speziell 
Differenz Hotel kosten Alpina) gemäss jeweiliger Bedarfsberechnung durch die Sozialberatung 
der Gemeinde Ingenbohl, bis fester MCS-gerechter Wohnraum (gemäss Arztzeugnis .schad­
stofffreie Wohninsel' von Dr. med. Martin H. Jenzer vom 17. Juli 2006) gefunden ist. 

2. Sämtliche Verfahrenskosten zu Lasten der Beschwerdegegnerin." 

C. Am 18. Februar 2008 reichte Urs Beeler beim Regierungsrat eine Aufsichtsbeschwerde " > 
gegen die Fürsorgebehörde Ingenbohl ein (VB 43/2008). Er beantragte was folgt: 
„1. Sofortige Bezahlung der Arztrechnung von Dr. Martin H. Jenzer vom 3.1.08 im Betrag von 

Fr. 213.- (siehe Beilage 1) durch die Fb Ingenbohl. (betr. Präparate wurden von der Fb 
Schwyz bezahlt als diese noch für mich zuständig war). 
Die medizinische Notwendigkeit für diese Medikamentierung ist durch ein entsprechendes 
Arztzeugnis von Dr. med. Martin H. Jenzer vom 21.1.08 (siehe Beilage 2) belegt. 

2. Krankheitsbedingt benötige ich spezielle Encasing-Bezüge. Kosten: ca. Fr. 700.- (gemäss 
Auskunft meines behandelnden Arztes, Herrn PD Dr. med. Peter Schmid vom 8.1.08). Die 
medizinische Notwendigkeit ist durch sein Arztzeugnis vom 21.1.08 (Beilage 3) ausgewie­
sen. Der Betrag von Fr. 700.- sei auf PC 60-4619-5, Beeler Urs, Postfach 7, 6431 Schwyz, 
direkt zu überweisen." 

D. Mit Vernehmlassung vom 5. März 2008 stellte die Fürsorgebehörde Ingenbohl folgende 
Anträge: 
„1. Die Beschwerdeverfahren VB 324/2007 (Mietlimite) und VB 43/2008 (Aufsichtsbeschwerde) 

seien zu vereinigen. 
2. Die Beschwerde vom 17. Dezember 2007 gegen den Beschluss der Fürsorgebehörde vom ^ 

4. Dezember 2007 sei abzuweisen. 
3. Der Aufsichtsbeschwerde gegen die Fürsorgebehörde vom 18. Februar 2008 sei keine Folge 

zu leisten. 
4. Unter Kostenfolge zu Lasten des Beschwerdeführers." 

E. Auf die Begründung der gestellten Anträge wird, soweit erforderlich, in den Erwägungen 
näher eingegangen. 

Erwägungen 

1. Die Verordnung über die Verwaltungsrechtspflege vom 6. Juni 1974 (SRSZ 234.110/ 
VRP) kennt keine ausdrückliche Bestimmung über die Vereinigung oder Trennung von Verfahren. 
Eine Verfahrensvereinigung ist jedoch aus Gründen der Prozessökonomie zweifelsfrei zulässig, 
sofern in verschiedenen Verfahren der gleiche Sachverhalt und die gleichen Rechtsfragen zu be­
urteilen sind (EGV-SZ 1986, Nr. 34, E. 1). In beiden Eingaben verlangt der Beschwerdeführer 



die Ausrichtung von wirtschaftlicher Hilfe bzw. die Übernahme von verschiedenen Kosten durch 
die Vorinstanz. Somit stehen die Beschwerden VB 324/2007 und VB 43/2008 in einem engen 
sachlichen Zusammenhang und es stellen sich ähnliche Rechtsfragen. Einer Verfahrensvereini­
gung steht deshalb nichts im Wege. 

2. Der Beschwerdeführer hält sich seit dem 10. April 2005 im Hotel Alpina in Brunnen 
auf. Für das von ihm bewohnte Doppelzimmer hat er während der Wintersaison pro Tag Fr. 45.--
zu bezahlen. Seit dem 16. März 2008 beläuft sich der Zimmerpreis auf Fr. 84.50 pro Tag, so­
dass der Beschwerdeführer zumindest in den Sommermonaten wegen der höheren Wohnkosten 
für seinen Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln aufzukommen vermag. Mit Beschluss 
Nr. 412 vom 4. Dezember 2007 forderte die Vorinstanz den Beschwerdeführer auf, bis zum 
3 1 . März 2008 eine Unterkunft zu suchen, welche dem in der Gemeinde Ingenbohl geltenden 
Richtpreis von monatlich Fr. 800 . - für einen Einpersonenhaushalt entspreche. Falls er bis dahin 
keine günstigere Wohnung bezogen habe, werde seinem Unterstützungsbudget ab dem 1. April 
2008 noch maximal Fr. 800 . - für Wohnkosten angerechnet. 

2.1 In seiner Beschwerde vom 17. Dezember 2007 macht der Beschwerdeführer geltend, 
dass er bekanntlich schon seit Jahren am Multiple Chemical Sensitivity Syndrome (MCS) leide. 
Die Vorinstanz wisse genau, dass er aus diesem Grund auf eine schadstofffreie Wohninsel ange-

v wiesen sei. Solange ihm keine zumutbare Wohnung mit separatem Eingang angeboten werde, 
könne die Vorinstanz nicht auf einer monatlichen Mietzinslimite von Fr. 800. - beharren. Ihre 
Androhung betreffend Kürzung der wirtschaftlichen Hilfe ab dem 1. April 2008 sei deshalb wi­
derrechtlich. 

2.2.1 Der Anspruch auf Wohnraum gehört zum Kern des Grundrechts auf Existenzsiche­
rung. Die Sozialhilfegesetzgebung und die Richtlinien für die Ausgestaltung und Bemessung der 
Sozialhilfe (SKOS-Richtlinien) sehen deshalb die Übernahme der Wohnkosten vor (Felix Wolffers, 
Grundriss des Sozialhilferechts, 2. Auflage, Bern 1999, S. 142). Als Wohnkosten anzurechnen ist 
zunächst der Wohnungsmietzins (bei Wohneigentum der Hypothekarzins), soweit dieser im orts­
üblichen Rahmen liegt. Ebenfalls anzurechnen sind die vertraglich vereinbarten Nebenkosten 
(bzw. bei erhaltenswertem Wohneigentum die offiziellen Gebühren sowie die absolut nötigen Re­
paraturkosten). 
Erachtet die Sozialhilfebehörde einen Mietzins als zu hoch, kann sie die Ausrichtung wirtschaftli­
cher Hilfe mit der Auflage verbinden, eine günstigere Wohnung zu suchen (§ 9 Abs. 1 und Abs. 2 
lit. d der Vollziehungsverordnung vom 30. Oktober 1984 zum Gesetz über die Sozialhilfe [SRSZ 
380.111/ShV]). Die Sozialhilfebehörde darf grundsätzlich nur dann den Umzug einer unterstütz-

C*s ten Person verlangen, wenn dadurch die Lebenshaltungskosten gesenkt werden können oder wenn 
andere wichtige Gründe dafür sprechen. Ob eine von der unterstützten Person gemietete Woh­
nung bezüglich Grösse oder Höhe des Mietzinses angemessen ist oder nicht, ist anhand des Ein­
zelfalles zu entscheiden. Starre Regeln dazu gibt es weder in der Sozialhilfegesetzgebung, den 
SKOS-Richtlinien noch in der Sozialhilfepraxis. Vielmehr ist auf die Verhältnisse im Einzelfall 
abzustellen. Unter Umständen erfordert die besondere gesundheitliche Verfassung einer Person, 
dass an sich überdurchschnittliche Wohnkosten als angemessen zu betrachten sind. Verlangt die 
Behörde einen Wohnungswechsel, muss der unterstützten Person für den Umzug eine angemes­
sene Umzugsfrist und gleichzeitig, sofern es die Umstände gebieten, Hilfe bei der Wohnungssu­
che gewährt werden (Wolffers, a.a.O., S. 142 f.). Die Pflicht der Fürsorgebehörden, die Betroffe­
nen bei der Suche nach einer günstigeren Wohnung zu unterstützen, ergibt sich zudem aus den 
§§ 1 Abs. 2 lit. b und 27 Abs. 2 des Gesetzes über die Sozialhilfe vom 18. Mai 1983 (SRSZ 
380.100/ShG), welche als Unterstützungsleistung der Fürsorgebehörde auch die persönliche Hil­
fe vorsehen (RRB Nr. 1084 vom 16. August 2006, E. 2). 

2.2.2 Überhöhte Wohnkosten sind so lange zu übernehmen, bis eine zumutbare günstige­
re Lösung zur Verfügung steht. Befindet die Sozialhilfebehörde den Mietzins als zu hoch, darf sie 
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die Unterstützungsleistung nicht einfach mit dem Hinweis kürzen, dass am Ort günstigere Woh­
nungen zu haben sind. Kürzungen sind erst am Platz, wenn der Umzug in eine günstigere Woh­
nung, die verfügbar und zumutbar ist, verweigert wird. Wenn die unterstützte Person konkrete 
Angebote für zumutbaren Wohnraum ablehnt, darf der Unterstützungsbeitrag um die Differenz 
zwischen der bewohnten teureren Wohnung und der abgelehnten kostengünstigeren Wohnung 
gekürzt werden. Sollte sich die unterstützte Person weigern oder keine Anstrengungen unterneh­
men, eine günstigere Wohnung zu suchen, dürfen die anrechenbaren Wohnungskosten auf den 
Betrag reduziert werden, der dem in der unterstützungspflichtigen Gemeinde geltenden Richt­
preis bzw. dem Mietzins, der für günstige Einpersonenwohnungen marktgängig ist, entspricht. 
Dies bedeutet unter Umständen, dass die unterstützte Person den teuren Mietzins nicht mehr 
bezahlen kann und die Kündigung erhält. Die Kürzung der Leistung für den Mietzins muss in 
einem weiteren förmlichen Beschluss verfügt werden (Ziff. B.3 der SKOS-Richtlinien; Wolffers, 
a.a.O., S. 143; RRB Nr. 1084 vom 16. August 2006, E. 3 und 7). 

2.3 Die Ansicht der Vorinstanz, wonach zumindest die Wohnkosten während der Sommer­
saison von Fr. 84.50 pro Tag (Fr. 2 535.- in Monaten mit 30 Tagen und Fr. 2 619.50 in Mona­
ten mit 31 Tagen) für einen Einpersonenhaushalt zu hoch sind, ist nicht zu beanstanden. Sozial­
hilfeempfänger haben in Anbetracht des Ziels der sparsamen Verwendung der öffentlichen Mittel 
gewisse Einschränkungen beim Wohnkomfort in Kauf zu nehmen. Insbesondere haben sie auf 
wünschbare, aber nicht notwendige Einrichtungen zu verzichten. Dem Beschwerdeführer ist es in 
diesem Sinne zuzumuten, vom Hotel Alpina in eine günstigere geeignete Wohnung umzuziehen. 
Demnach ist die Aufforderung der Vorinstanz, dass sich der Beschwerdeführer eine günstigere 
Wohnung suchen muss, grundsätzlich korrekt. Die Vorinstanz hätte jedoch die Kürzung der Leis­
tung für den Mietzins nicht gleichzeitig mit dieser Anordnung verfügen dürfen. Wie bereits ausge­
führt wurde, dürfen Wohnungskosten erst dann gekürzt werden, wenn sich der Beschwerdeführer 
weigert, sich um eine billigere Wohngelegenheit zu bemühen oder wenn er eine zumutbare kos­
tengünstigere Wohnung ablehnt. Somit darf die Vorinstanz eine allfällige Leistungskürzung erst 
dann in einem weiteren förmlichen Beschluss verfügen, wenn feststeht, dass der Beschwerdefüh­
rer schuldhaft den Umzug in eine günstigere Wohnung verhindert hat. Dies ist dann,der Fall, 
wenn er selber nicht ernsthaft nach einem billigeren Wohnraum gesucht hat oder wenn er den 
Umzug in eine günstigere Wohnung ablehnt. Konnte der Beschwerdeführer trotz ernsthafter Be­
mühungen keine geeignete kostengünstigere Wohnung finden, so darf die wirtschaftliche Hilfe 
nicht gekürzt werden. Die von der Vorinstanz am 4. Dezember 2007 getroffene Anordnung ist 
unter diesem Gesichtspunkt unzulässig. Demzufolge ist die vom Beschwerdeführer dagegen erho­
bene Verwaltungsbeschwerde (VB 324/2007) gutzuheissen. 

3. Die Behörde ermittelt von Amtes wegen den für eine Verfügung oder einen Entscheid * 
erheblichen Sachverhalt und erhebt die erforderlichen Beweise (§ 18 Abs. 1 VRP). Gemäss § 19 
Abs. 1 VRP sind die Parteien verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken, 
soweit dies nötig und ihnen zumutbar ist. Wer um wirtschaftliche Hilfe nachsucht, oder sie er­
hält, hat über seine Verhältnisse wahrheitsgetreu Auskunft zu geben, Einsicht in seine Unterlagen 
zu gewähren und Änderungen in seinen Verhältnissen umgehend zu melden (§ 10 ShV; 
Ziff. A.5.2 der SKOS-Richtlinien). 

3.1 Im vorliegenden Fall ist fraglich, ob in der Gemeinde Ingenbohl für den Beschwerde­
führer geeignete Wohnungen zu einem Mietzins von Fr. 800.- überhaupt zu finden sind. Die in­
ternen Weisungen, welche für einen Einpersonenhaushalt einen Mietzins von maximal Fr. 800.-
vorsehen, sind nur soweit anwendbar, als solche Wohnungen auf dem Markt tatsächlich angebo­
ten und dem Beschwerdeführer zugemutet werden können. Sind solche Wohnungen gar nicht 
vorhanden, kann die Vorinstanz nur dann auf dem Richtpreis beharren, wenn sich der Beschwer­
deführer weigert, nach einer geeigneten günstigeren Wohnung zu suchen. Der Regierungsrat hat 
im RRB Nr. 1568 vom 29. November 2005, E. 7 ausführlich dargetan, dass dem Beschwerde­
führer aufgrund seiner Erkrankung (atopische Dermatitis sowie Empfindlichkeit auf Umweltche-
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mikalien) nicht jede Wohnung zugemutet werden könne. Die Vorinstanz hat deshalb unter Mitwir­
kung des Beschwerdeführers abzuklären, welche Anforderungen ein Wohnraum erfüllen muss, um 
ihm ein möglichst beschwerdefreies Leben zu ermöglichen. 

3.2.1 Mit Schreiben vom 19. Dezember 2007 forderte die Vorinstanz den Beschwerdefüh­
rer auf, mit der Sozialberatung der Gemeinde Ingenbohl einen Termin für die Besichtigung der 
von ihm im Hotel Alpina bewohnten Räumlichkeiten zu vereinbaren. Am 11. Januar 2008 teilte 
die Vorinstanz dem Beschwerdeführer noch einmal mit, dass sie die Anforderungen an einen zu­
mutbaren Wohnraum unter allfälligem Beizug einer Fachperson vor Ort abklären müsse. Gemäss 
ihren Ausführungen in der Vernehmlassung vom 5. März 2008 hat sich der Beschwerdeführer 
geweigert, diesbezüglich mit der Sozialberatung Kontakt aufzunehmen. Mit Schreiben vom 
28. Januar 2008 ersuchte die Vorinstanz den Beschwerdeführer, das MEDAS-Gutachten, die IV-
Verfügung sowie allfällige weitere zur Klärung der Wohnsituation dienliche Unterlagen einzurei­
chen. Am 18. Februar 2008 wiederholte die Vorinstanz diese Aufforderung. Zudem teilte sie dem 
Beschwerdeführer mit, dass sie weitere Schritte bezüglich der medizinischen Abklärung seiner 
Umweltempfindlichkeit in Betracht ziehen müsse. Mit Schreiben vom 20. Februar 2008 übermit­
telte der Beschwerdeführer der Vorinstanz lediglich ein Arztzeugnis von Dr. med. Martin H. Jenzer 
vom Februar 2008. 

3.2.2 Aus dem oben erwähnten Arztbericht von Dr. med. Martin H. Jenzer geht nicht im 
Detail hervor, welche Materialien und Stoffe der Beschwerdeführer nicht verträgt und dement­
sprechend in einer künftigen Wohnung nicht vorhanden sein dürfen. Die Vorinstanz hat beim Be­
schwerdeführer zur Vornahme der erforderlichen Sachverhaltsabklärungen zu Recht das MEDAS-
Gutachten sowie die IV-Verfügung eingefordert. Ob diese Unterlagen im Hinblick auf die Beurtei­
lung der Wohnsituation weitere Erkenntnisse zu liefern vermögen, kann im jetzigen Zeitpunkt 
nicht festgestellt werden. Sollte eine Beurteilung der Wohn bed ingungen gestützt auf diese Doku­
mente nicht möglich sein, hat die Vorinstanz weitere Abklärungen vorzunehmen. Im Vordergrund 
steht dabei die Begutachtung des Beschwerdeführers durch eine medizinisch ausgebildete Fach-
petsön mit Erfahrung im Bereich von Hauterkrankungen und Allergien. Zieht die Vorinstanz einen 
Gutachter bei, hat sie ihn zu beauftragen, sich konkret zu den Anforderungen an einen zumutba­
ren Wohnraum zu äussern, wobei die unbedingt notwendigen Kriterien von den wünschbaren zu 
trennen sind (RRB Nr. 1568 vom 29. November 2005, E. 7.6.2). 

3.3.1 Solange das Krankheitsbild des Beschwerdeführers medizinisch nicht einwandfrei 
geklärt ist, kann die Vorinstanz auch nicht abschliessend beurteilen, welche Kriterien ein dem 
Beschwerdeführer zumutbarer Wohnraum erfüllen muss. Wenn die Vorinstanz im heutigen Zeit­
punkt trotzdem den Umzug in eine günstigere Wohnung verlangt, ist vorläufig auf andere Weise 
abzuklären, wie eine geeignete Wohnung auszusehen hat. Die von der Vorinstanz bereits ange­
kündigte Untersuchung des vom Beschwerdeführer bewohnten und gemäss seinen eigenen Anga­
ben zumutbaren Zimmers im Hotel Alpina wird in dieser Hinsicht wertvolle Hinweise liefern kön­
nen. Des Weiteren muss die Vorinstanz vom Beschwerdeführer eine detaillierte Liste aller Stoffe, 
auf welche er allergisch reagiert, einfordern. Gleichzeitig hat dieser konkret anzugeben, welche 
Voraussetzungen eine aus seiner Sicht geeignete Wohnung erfüllen muss. Aufgrund dieser Infor­
mationen sowie den Ergebnissen des Augenscheins sollte die Vorinstanz in der Lage sein, ein 
Anforderungsprofil für geeignete Wohnungen zu erstellen. Anschliessend kann der Beschwerde­
führer verpflicht werden, sich mit Unterstützung der Vorinstanz intensiv um eine solche Wohnung 
zu bemühen. 

3.3.2 Bis anhin ist der Beschwerdeführer seiner Mitwirkungspflicht nicht annähernd 
nachgekommen. Er ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass er die von der Vorinstanz eingefor­
derten Unterlagen einzureichen und sich einer allfälligen angeordneten medizinischen Begutach­
tung zu unterziehen hat (Ziff. A.5.2 der SKOS-Richtlinien; Wolffers, a.a.O., S. 106). Die Durch­
führung eines Augenscheins in seinem Zimmer im Hotel Alpina hat er ebenfalls zu dulden und 
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betreffend Terminvereinbarung mit der Vorinstanz zu kooperieren. Die Verletzung von Mitwir­
kungspflichten kann zur Folge haben, dass der rechtserhebliche Sachverhalt nicht oder nicht ' 
vollständig abgeklärt werden kann. Werden Auskunfts- und Mitwirkungspflichten verletzt, darf die 
Sozialhilfebehörde deswegen die Ausrichtung von Leistungen kürzen. Die Behörde hat den An­
tragsteller aber zunächst auf die möglichen Folgen der Pflichtverletzung hinzuweisen und eine 
Nachfrist für die Pflichterfüllung anzusetzen, bevor eine belastende Verfügung erlassen wird. 
Kommt der Beschwerdeführer den konkreten Aufforderungen der Vorinstanz jedoch weiterhin 
nicht nach, so dürfte einer in einem formellen Beschluss angeordneten Leistungskürzung nichts 
mehr entgegen zu setzen sein. 

4. In seiner Aufsichtsbeschwerde vom 18. Februar 2008 macht der Beschwerdeführer 
geltend, dass die Vorinstanz die Arztrechnung von Dr. med. Martin H. Jenzer vom 3. Januar 2008 
im Betrag von Fr. 213. - umgehend bezahlen müsse. Die medizinische Notwendigkeit der ver­
schriebenen Präparate sei durch das am 21 . Januar 2008 ausgestellte Arztzeugnis belegt. Des 
Weiteren benötige er gemäss ärztlicher Bescheinigung von PD Dr. Peter Schmid-Grendelmeier 
vom 2 1 . Januar 2008 einen allergendichten Matratzenbezug, wofür ihm die Vorinstanz Fr. 700.-
auf sein Konto zu überweisen habe. 

4.1 Weder die Verordnung über die Verwaltungsrechtspflege noch ein anderer Erlass re­
geln den Rechtsbehelf der Aufsichtsbeschwerde ausdrücklich. Es entspricht indessen allgemein " ^ 
anerkannter Auffassung, dass jedermann eine Aufsichtsbehörde angehen kann, wenn eine unter­
geordnete Behörde pflichtwidrig handelt oder untätig ist. Die Aufsichtsbeschwerde leitet sich aus 
der Aufsichtsbefugnis der hierarchisch übergeordneten Verwaltungsbehörde über die untere ab 
und bedarf keiner gesetzlichen Grundlage (Alfred Kölz/Jürg Bosshart/Martin Röhl, Kommentar 
zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2. Auflage, Zürich 1999, N 29 zu Vor-
bem. zu §§ 19-28 VRG). Nach § 53 der Verfassung des eidgenössischen Standes Schwyz vom 
23. Oktober 1898 (SRSZ 100.000/KV) und § 88 Abs. 1 des Gesetzes über die Organisation der 
Gemeinden und Bezirke vom 29. Oktober 1969 (SRSZ 152.100/GOG) übt der Regierungsrat die 
Aufsicht über die Organisation und die Verwaltung der Gemeinden aus. Zudem obliegt ihm die 
Oberaufsicht über die öffentliche Fürsorge (§ 9 Abs. 1 ShG; EGV-SZ 2002, Nr. C.7.1, E. 1). Eine 
aufsichtsrechtliche Beurteilung des Handelns der Vorinstanz ist somit zulässig. 

4.2 In ihrer Vernehmlassung vom 5. März 2008 bringt die Vorinstanz vor, dass sie den 
Beschwerdeführer mit Schreiben vom 28. Januar 2008 aufgefordert habe, zuerst bei der Kran­
kenkasse und der Invalidenversicherung ein Gesuch um Kostengutsprache für die Medikamente 
und die Encasing-Bezüge einzureichen. Sozialhilfe wird erst dann gewährt, wenn die bedürftige 
Person sich nicht selbst helfen kann, und wenn Hilfe von dritter Seite nicht oder nicht rechtzeitig <**, 
erhältlich ist. Es besteht kein Wahlrecht zwischen vorrangigen Hilfsquellen und der Sozialhilfe. 
Dem Bezug von Sozialhilfe gehen alle privaten und öffentlich-rechtlichen Ansprüche vor. In Frage 
kommen insbesondere Leistungen der Sozialversicherungen, familienrechtliche Unterhaltsbeiträ­
ge, Ansprüche aus Verträgen, Schadenersatzansprüche und Stipendien (§ 2 ShG; Ziff. A.4 der 
SKOS-Richtlinien). Gestützt auf diese Ausführungen ist die von der Vorinstanz gewählte Vorge­
hensweise nicht zu beanstanden. - — - — _ 

4.3 Mit Schreiben vom 14. und vom 21 . Februar 2008 teilte die IV-Stelle Schwyz dem 
Beschwerdeführer mit, dass sie weder die Kosten für Encasing-Bezüge noch für die von Dr. med. 
Martin H. Jenzer verschriebenen Medikamente übernehmen könne. Die CSS Versicherung hat 
ebenfalls keine Kpstengutsprache geleistet (vgl. Leistungsabrechnung vom 1. März 2008). Dem­
nach wird die Vorinstanz nun in materieller Hinsicht prüfen müssen, ob die vom Beschwerdefüh­
rer geltend gemachten Kosten von der Sozialhilfe zu übernehmen sind. Der Regierungsrat ist dazu 
erstinstanzlich nicht zuständig. In Bezug auf den allergendichten Matratzenbezug bleibt jedoch 
zu erwähnen, dass der Beschwerdeführer bis anhin die von ihm geltend gemachten Kosten von 
Fr. 700 . - nicht belegt hat. Solange er bei der Vorinstanz kein Gesuch um Kostengutsprache für 
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ein konkretes und möglichst preisgünstiges Angebot einreicht, kann er nicht mit einer Kosten­
übernahme rechnen. 

5. Zusammenfassend wird die Verwaltungsbeschwerde vom 17. Dezember 2007 (VB 
324/2007) gutgeheissen und der angefochtene Beschluss vom 4. Dezember 2007 wird aufgeho­
ben. Der Aufsichtsbeschwerde vom 18. Februar 2008 (VB 43/2008) ist keine Folge zu geben. 
Im Verwaltungsbeschwerdeverfahren ist die Vorinstanz als unterliegende Partei anzusehen, wes­
halb die Verfahrenskosten eigentlich der Gemeinde Ingenbohl auferlegt werden müssten. Da je­
doch der Beschwerdeführer durch die Verletzung seiner Mitwirkungspflichten wesentlich zur Er­
schwerung und Verschleppung des Falles beigetragen hat und er deshalb zumindest einen Teil 
der Verfahrenskosten zu tragen hätte, ist vorliegend ausnahmsweise von der Erhebung von Verfah­
renskosten abzusehen. 

Beschluss des Regierungsrates 

1. Die Beschwerde VB 324/2007 wird gutgeheissen und der Beschluss Nr. 412 der Vor­
instanz vom 4. Dezember 2007 wird aufgehoben. 

2. Der Aufsichtsbeschwerde VB 43/2008 wird keine Folge geleistet. 

3. Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. 

4. Gegen Ziffer 1 dieses Entscheides kann innert 20 Tagen seit dessen Zustellung Be­
schwerde beim kantonalen Verwaltungsgericht, Postfach 2266, 6431 Schwyz, erhoben werden. 

5. Zustellung: Beschwerdeführer; Vorinstanz; Departement des Innern; Justizdepartement 
(unter Rückgabe der Akten). 

/ J~"*N 

Im Namen des Regieruwgsrates: 

Alois Christen/ Landammann Christen/ Lar 

III 
Dr. August Mächler, Staatsschreiber-Stellvertreter 
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